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03-11-I

Bekanntmachung  
des Staatsvertrags zwischen dem  

Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern und dem  
Land Rheinland-Pfalz über die  

Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Südwest und der  
LBS Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Süd  

(LBS Süd)

vom 13. Mai 2023

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be-
schluss vom 11. Mai 2023 (Drs. 18/28980) dem im Zeit-
raum vom 24. Januar bis 7. Februar 2023 unterzeichneten 
Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz 
über die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Süd-
west und der LBS Bayerische Landesbausparkasse zur 
LBS Landesbausparkasse Süd (LBS Süd) zugestimmt. 
Der Staatsvertrag wird nachstehend bekannt gemacht.

München, den 13. Mai 2023

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. Florian H e r r m a n n

Staatsvertrag  
zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern und dem  

Land Rheinland-Pfalz über die  
Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Südwest und der  

LBS Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Süd  
(LBS Süd)

Präambel

Angesichts erheblicher Marktveränderungen und eines 
verschärften Wettbewerbsumfeldes mit Ertrags- und Kos-
tendruck, steigender Regulatorik sowie der Auswirkungen 
einer jahrelangen drastischen Niedrigzinsphase beab-
sichtigen die Träger der LBS Landesbausparkasse Süd-
west und der LBS Bayerische Landesbausparkasse eine 
Vereinigung ihrer Institute herbeizuführen. Damit wollen 
sie ein zukunftsfähiges Verbundunternehmen für die 

Sparkassen in Baden-Württemberg, Bayern und Rhein-
land-Pfalz schaffen. Es soll eine bessere Bewältigung der 
regulatorischen Herausforderungen und der aufsichts-
rechtlichen Anforderungen, auch unter EZB-Aufsicht, 
erreicht werden. Die Vertriebsstärke soll durch attraktive 
Produkte und aktive Marktbearbeitung im Verbund mit 
den Sparkassen und über die eigenen Vertriebswege 
ausgebaut werden. Bei der Fusion handelt es sich um 
die Vereinigung zweier gleichberechtigter Partner mit 
ihren drei Trägern. Das Land Baden-Württemberg, der 
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Freistaat Bayern und das Land Rheinland-Pfalz sind vor 
diesem Hintergrund übereingekommen, eine Vereinigung 
der LBS Landesbausparkasse Südwest und der LBS 
Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Süd zu ermög-
lichen. Sie schließen dazu folgenden Staatsvertrag:

§ 1

Vereinigung

(1) Die LBS Landesbausparkasse Südwest und die 
LBS Bayerische Landesbausparkasse können aufgrund 
übereinstimmender Beschlüsse ihrer Träger, des Sparkas-
senverbands Baden-Württemberg, des Sparkassenver-
bands Bayern und des Sparkassenverbands Rheinland- 
Pfalz, vereinigt werden. Hierüber ist eine schriftliche Verein-
barung (Fusionsvertrag) zwischen den Trägern zu treffen.

(2) Die Verwaltungsräte beider Landesbausparkas-
sen sind vorher anzuhören.

(3) Die Vereinigung bedarf der Genehmigungen des 
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kom-
munen Baden-Württemberg, des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums des Innern, für Sport und Integration und des 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau Rheinland-Pfalz. Die Vereinigung wird zu dem 
in den Genehmigungen bezeichneten Zeitpunkt wirk-
sam. Die Genehmigungen sind im Staatsanzeiger für 
Baden-Württemberg, im Staatsanzeiger für den Freistaat 
Bayern und im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz be-
kannt zu machen.

§ 2

Gesamtrechtsnachfolge

(1) Mit der Vereinigung geht das Vermögen der LBS 
Bayerische Landesbausparkasse einschließlich der Ver-
bindlichkeiten im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 
die LBS Landesbausparkasse Südwest über (Vereinigung 
durch Aufnahme, bei der der übertragende Rechtsträger 
unter Auflösung ohne Abwicklung auf den übernehmen-
den Rechtsträger übergeht).

(2) Als Konsequenz der Gesamtrechtsnachfolge ge-
hen mit der Vereinigung alle Arbeitsverhältnisse, die mit 
der LBS Bayerische Landesbausparkasse bestehen, auf 
die LBS Landesbausparkasse Südwest über. Fusionsbe-
dingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

(3) Im Fusionsvertrag ist der Zeitpunkt festzulegen, 
von dem an die Handlungen der LBS Bayerische Landes-
bausparkasse als für Rechnung der aufnehmenden LBS 

Landesbausparkasse Südwest vorgenommen gelten 
(Verschmelzungsstichtag). Die LBS Bayerische Landes-
bausparkasse hat auf den Schluss des Tages, der dem 
Verschmelzungsstichtag vorausgeht, eine Schlussbilanz 
aufzustellen. Der Verschmelzungsstichtag darf höchstens 
acht Monate vor dem in den Genehmigungen nach § 1 
Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt liegen. 

§ 3

Rechtsnatur, Name, Satzungsautonomie

(1) Die vereinigte Landesbausparkasse ist eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts unter dem 
Namen LBS Landesbausparkasse Süd. Sie führt ein 
Dienstsiegel. 

(2) Die Rechtsverhältnisse der LBS Süd werden 
durch Satzung geregelt. Die Träger erlassen die Satzung 
zusammen mit dem Abschluss des Fusionsvertrags. Än-
derungen der Satzung beschließt die Trägerversamm-
lung. Die Satzung und deren Änderungen bedürfen der 
Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

(3) Der Name kann durch Satzung geändert werden.

§ 4

Träger

(1) Träger der LBS Süd sind der Sparkassenverband 
Baden-Württemberg, der Sparkassenverband Bayern 
und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz. Die Träger 
unterstützen die LBS Süd bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der LBS Süd 
gegen die Träger oder eine sonstige Verpflichtung der 
Träger, der LBS Süd Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht 
besteht. Die LBS Süd haftet für ihre Verbindlichkeiten mit 
ihrem gesamten Vermögen. Die Träger der LBS Süd haf-
ten nicht für deren Verbindlichkeiten. Die Gewährträger-
haftung für etwaige Altverbindlichkeiten bleibt durch die 
Fusion unberührt.

(2) Die Träger statten die LBS Süd direkt bzw. indirekt 
über ihre Mitgliedssparkassen mit einem Stammkapital 
aus. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg ist am 
Stammkapital zu 51,1875 %, die LBS-Beteiligungsgesell-
schaft mbH & Co. KG, ein Rechtsträger, an dem direkt 
bzw. indirekt nur bayerische Sparkassen beteiligt sind, ist 
zu 41,5 % und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz 
ist zu 7,3125 % beteiligt. Das Nähere regelt die Satzung.

(3) Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
können als weitere Träger unter Beteiligung am Stamm-
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kapital durch Vertrag der Träger aufgenommen werden. 
Der Vertrag und seine Änderung bedürfen der Zustim-
mung des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates 
Bayern und des Landes Rheinland-Pfalz.

§ 5

Sitz, anwendbares Recht

(1) Die LBS Süd hat ihren Sitz in Stuttgart und Mün-
chen, einen Standort in Mainz mit einer Landesdirektion 
Rheinland-Pfalz und einen weiteren Standort in Karls-
ruhe. Am Standort Mainz sind die Landesdirektion für 
Rheinland-Pfalz, die den Markt in Rheinland-Pfalz bear-
beitenden Einheiten Marktservice Spar und Kredit (ein-
schließlich der fallabschließenden Bearbeitung) sowie die 
vereinigte LBS Immobilien GmbH angesiedelt.

(2) Auf die LBS Süd und ihre Rechtsverhältnisse findet 
das Recht des Landes Baden-Württemberg Anwendung, 
soweit dieser Staatsvertrag nichts Abweichendes regelt.

(3) Durch Gesetz des Landes Baden-Württemberg 
werden die am Tag vor dem nach § 1 Absatz 3 Satz 2 be-
zeichneten Zeitpunkt bei der LBS Landesbausparkasse 
Südwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse 
vorhandenen Personalräte als Übergangspersonalräte 
fortbestehen, längstens bis zum Ablauf des 31. Mai 2025. 
Bei der LBS Süd wird ein Übergangsgesamtpersonalrat 
gebildet, der sich aus sechs Mitgliedern des Übergangs-
personalrats der LBS Landesbausparkasse Südwest und 
aus fünf Mitgliedern des Übergangspersonalrats der LBS 
Bayerische Landesbausparkasse nach Satz 1 zusam-
mensetzt. Die Amtszeit des Übergangsgesamtpersonal-
rats endet spätestens mit Ablauf des 31. Mai 2025.

§ 6

Aufgaben

Die LBS Süd pflegt das Bausparen und fördert den 
Wohnungsbau einschließlich der Baufinanzierung. Sie 
betreibt die in der Satzung zugelassenen Geschäfte. Mit 
ihrer Geschäftstätigkeit hat sie die Sparkassen des Lan-
des Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern und des 
Landes Rheinland-Pfalz bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen. Die Geschäfte der LBS Süd sind nach 
kaufmännischen Grundsätzen zu führen, wobei den ihr 
gestellten öffentlichen Aufgaben Rechnung zu tragen ist.

§ 7

Aufsicht

(1) Die LBS Süd untersteht der Aufsicht des Landes 
Baden-Württemberg. Rechtsaufsichtsbehörde ist das für 
die Rechtsaufsicht über die Sparkassen in Baden-Würt-
temberg zuständige Ministerium des Landes Baden-Würt-
temberg. Die Rechtsaufsichtsbehörde übt die Aufsicht im 
Einvernehmen mit dem für die Rechtsaufsicht über die 
Sparkassen in Bayern zuständigen Ministerium des Frei-
staates Bayern sowie mit dem für die Rechtsaufsicht über 
die Sparkassen in Rheinland-Pfalz zuständigen Ministeri-
um des Landes Rheinland-Pfalz aus. 

(2) Die Aufsicht beschränkt sich darauf, die Rechtmä-
ßigkeit von Geschäftsführung und Verwaltung sicherzu-
stellen, soweit nicht die Zustimmung der Rechtsaufsichts-
behörde vorgeschrieben ist. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
kann sich über Angelegenheiten der LBS Süd unterrich-
ten, insbesondere Prüfungen und Besichtigungen durch-
führen, Berichte anfordern sowie Akten und Unterlagen 
einsehen. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann sich da-
bei der Prüfungseinrichtung des Sparkassenverban-
des Baden-Württemberg bedienen. Die §§ 121 bis 124 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg gelten  
entsprechend.

(3) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann einen stän-
digen Beauftragten bestellen. Dieser hat das Recht zur 
Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats. Die 
Kosten des Beauftragten trägt die LBS Süd.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehörde ist berechtigt, an 
den Sitzungen der Trägerversammlung teilzunehmen. 
Das für die Rechtsaufsicht über die Sparkassen in  
Bayern zuständige Ministerium sowie das für die 
Rechtsaufsicht über die Sparkassen in Rheinland-Pfalz 
zuständige Ministerium sind berechtigt, an den Sitzun-
gen der Trägerversammlung und des Verwaltungsrats 
teilzu nehmen.

§ 8

Organe

(1) Organe der LBS Süd sind die Trägerversamm-
lung, der Verwaltungsrat und der Vorstand.

(2) Der Verwaltungsrat besteht zu einem Drittel aus 
Vertretern der Beschäftigten der LBS Süd. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehren-
amtlich tätig, soweit ihnen die Aufgabe nicht kraft Satzung 
aufgrund ihres Hauptamts zugewiesen ist.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann ehrenamtlich tä-
tige Mitglieder des Verwaltungsrats, die gegen ihre Pflich-
ten verstoßen, aus dem Verwaltungsrat ausschließen. 
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(5) Die Absätze 3 und 4 gelten auch für die Stellver-
treter der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und für 
die Vertreter der Beschäftigten.

(6) Der Vorstand vertritt die LBS Süd. Die Satzung 
kann bestimmen, dass die Mitglieder des Vorstands für 
bestimmte Geschäfte oder für bestimmte Arten von Ge-
schäften von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 
werden.

(7) Die beabsichtigte Bestellung von Mitgliedern des 
Vorstands ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen, 
die bereits in einem zuvor stattfindenden Auswahlver-
fahren zu beteiligen ist. Sie kann innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Anzeige der beabsichtigten Bestellung 
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt die 
Bestellung.

(8) Das Nähere regelt die Satzung. 

(9) Mit dem Wirksamwerden der Vereinigung endet 
die Amtszeit des bisherigen Verwaltungsrats der LBS 
Landesbausparkasse Südwest. Bis zum Zusammentre-
ten des neuen Verwaltungsrats führt der bisherige Ver-
waltungsrat der LBS Landesbausparkasse Südwest sei-
ne Tätigkeit jedoch fort. Er wird für diese Zeit um zwölf 
stimmberechtigte Mitglieder ergänzt, die der Sparkassen-
verband Bayern aus dem Kreis der Mitglieder des Ver-
waltungsrats der LBS Bayerische Landesbausparkasse 
bestimmt. 

§ 9

Jahresabschluss

(1) Der Vorstand der LBS Süd legt dem Verwaltungs-
rat unverzüglich nach Ablauf des Geschäftsjahrs eine 
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 
(Jahresabschluss) und einen Geschäftsbericht mit Lage-
bericht vor.

(2) Der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 
mit Lagebericht der LBS Süd werden durch Abschluss-
prüfer geprüft, deren Bestellung der Zustimmung der 
Rechtsaufsichtsbehörde bedarf.

(3) Nach Abschluss der Prüfung stellt der Verwal-
tungsrat den Jahresabschluss fest. Der festgestellte 
Jahresabschluss wird veröffentlicht. Der Verwaltungsrat 
beschließt über die Entlastung des Vorstands. Die Entlas-
tung ist nur zulässig, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde 
bestätigt hat, dass die Prüfung keine erheblichen Verstö-
ße ergeben hat oder dass alle wesentlichen Anstände 
erledigt sind. Der mit dem Prüfungsvermerk versehene 
Jahresabschluss und der Geschäftsbericht mit Lagebe-

richt werden mit der Stellungnahme der Rechtsaufsichts-
behörde den Trägern vorgelegt.

§ 10

Beteiligungen

Beteiligungen der LBS Süd an Unternehmen des pri-
vaten Rechts bedürfen der Zustimmung der Rechtsauf-
sichtsbehörde. Das für die Rechtsaufsicht über die Spar-
kassen in Baden-Württemberg zuständige Ministerium 
bestimmt durch Rechtsverordnung die Beteiligungen, die 
von der Zustimmungspflicht freigestellt sind.

§ 11

Abgabenfreiheit

Für die aus Anlass der Vereinigung oder in Folge 
der Vereinigung erforderlichen Rechtshandlungen wer-
den Abgaben, die dem Land Baden-Württemberg, dem 
Freistaat Bayern oder dem Land Rheinland-Pfalz oder 
ihren Behörden zufließen, insbesondere auch die Ge-
bühren und Auslagen nach dem Gesetz über Kosten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare, nicht 
erhoben. § 7 Absatz 1, 3 und 4 des Landesjustizkosten-
gesetzes von Baden-Württemberg, Artikel 32 des Bayeri-
schen Sparkassengesetzes und § 1 Absatz 1 des Justiz-
gebührenbefreiungsgesetzes von Rheinland-Pfalz gelten 
entsprechend. Von der Freistellung ausgenommen sind 
Steuern.

§ 12

Auflösung

(1) Die LBS Süd kann nach Anhörung des Verwal-
tungsrats durch Beschluss der Trägerversammlung auf-
gelöst werden. Die Auflösung bedarf der Zustimmung der 
Rechtsaufsichtsbehörde.

(2) Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten 
verbleibende Vermögen fällt den am Stammkapital Betei-
ligten entsprechend ihren Anteilen am Stammkapital zu. 

§ 13

Kündigung

Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Er ist mit einer Frist von zwei Jahren kündbar, 
erstmals zum 31. Dezember 2027. Nach Wirksamwerden 
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der Kündigung gelten die §§ 2 bis 12 dieses Staatsver-
trags weiter, bis sich die Vertragsparteien auf eine Re-
gelung verständigt haben. Die Kündigung des Staatsver-
trags führt nicht zu einer Auflösung der LBS Süd oder zu 
einer Auseinandersetzung über ihr Vermögen.

§ 14

Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde beim Staatsministerium des 
Landes Baden-Württemberg, bei der Staatskanzlei des 
Freistaates Bayern und bei der Staatskanzlei des Landes 
Rheinland-Pfalz in Kraft. 

(2) Er ersetzt den Staatsvertrag zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und dem Land Rheinland-Pfalz 
über die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse 
Baden-Württemberg und der LBS Landesbausparkas-
se Rheinland-Pfalz zur LBS Landesbausparkasse Süd-
west (LBS Südwest) vom 23. Oktober 2015 und vom  
10. November 2015.

Für den Freistaat Bayern:

München, den 24. Januar 2023

Dr. Markus S ö d e r

Für das Land Baden-Württemberg:

Stuttgart, den 31. Januar 2023

Winfried K r e t s c h m a n n

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Mainz, den 7. Februar 2023

Malu D r e y e r
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95-4-B 

Verordnung  
zur Änderung der  

Schiffssachverständigenverordnung

vom 9. Mai 2023

Auf Grund des Art. 22 Satz 1 des Kostengesetzes (KG) 
vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F),  
das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. April 2023 
(GVBl. S. 128) geändert worden ist, verordnet das Bayeri-
sche Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Die Schiffssachverständigenverordnung (SchiffSEV) 
vom 17. März 2005 (GVBl. S. 94, BayRS 95-4-B), die zu-
letzt durch § 1 der Verordnung vom 5. April 2018 (GVBl. 
S. 225) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 1 bis 5 wird wie folgt gefasst:

„1. bis 10 kW 58,00 €,
2. über 10 kW bis 20 kW 75,00 €,
3. über 20 kW bis 40 kW 91,00 €,
4. über 40 kW bis 75 kW 107,00 €,
5. über 75 kW bis 200 kW 123,50 €.“

bb) In den Sätzen 2 und 4 wird jeweils die An-
gabe „31,00 €“ durch die Angabe „33,50 €“ 

ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 4 wird wie folgt gefasst:

„1. von 25 bis 99 51,00 €,
2. von 100 bis 199 91,00 €,
3. von 200 bis 299 110,00 €,
4. von 300 und mehr 136,50 €.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „36,00 €“ durch die  
Angabe „39,00 €“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „71,00 €“ durch die  
Angabe „77,00 €“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juni 2023 in Kraft.

München, den 9. Mai 2023

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Christian B e r n r e i t e r , Staatsminister
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86-8-A/G

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

vom 23. Mai 2023

Auf Grund des Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 
2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch 
Gesetz vom 21. April 2023 (GVBl. S. 158) geändert wor-
den ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration und dem Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat:

§ 1

Nach § 1 der Verordnung zur Ausführung der Sozial-
gesetze (AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, 
982, BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch Verordnung vom 
26. April 2023 (GVBl. S. 192) geändert worden ist, wird 
folgender § 2 eingefügt:

„§ 2

Zuweisungen für Kosten der  
Unterkunft der Geflüchteten aus der Ukraine

(1) 1Die im Jahr 2023 für Zuweisungen gemäß Art. 3 
Abs. 4 AGSG zur Verfügung stehende Verteilungsmasse 
dient zum Ausgleich der Leistungsausgaben der kreisfrei-
en Gemeinden und Landkreise nach § 22 Abs. 1 SGB II 
für ukrainische Leistungsberechtigte im Vorjahr. 2Maß-
geblich für die Leistungsausgaben sind der durch die 
Bundesagentur für Arbeit ermittelte Bestand an Bedarfs-
gemeinschaften mit mindestens einem Regelleistungsbe-

rechtigten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und deren  
Zahlungsanspruch an laufenden Kosten der Unterkunft. 
3Die Leistungsausgaben nach den Sätzen 1 und 2 wer-
den nicht berücksichtigt, soweit sie bereits durch weiter-
gegebene Erstattungsleistungen des Bundes nach Art. 3 
Abs. 1 AGSG ausgeglichen wurden. 4Das gilt nicht, soweit 
es sich um zweckbestimmte Erstattungsleistungen im 
Sinne des Art. 3 Abs. 2 AGSG handelt. 5Zur Bestimmung 
der weitergegebenen Erstattungsleistungen des Bundes 
nach Satz 3 werden die Leistungsausgaben nach den 
Sätzen 1 und 2 mit dem sich aus § 46 Abs. 6 und 7 SGB II 
im Bezugsjahr ergebenden Erstattungssatz multipliziert.

(2) 1Der Verteilungsmaßstab ergibt sich aus dem An-
teil an den Leistungsausgaben nach Abs. 1 Satz 1 und 2. 
2Eine Verteilung findet nicht statt, soweit die zur Verfü-
gung stehende Verteilungsmasse die nach Abs. 1 Satz 3 
und 5 bereinigten Leistungsausgaben übersteigt.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juni 2023 in Kraft.

München, den 23. Mai 2023

Bayerisches Staatsministerium 
für Familie Arbeit und Soziales

Ulrike S c h a r f , Staatsministerin
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Düngeverordnung

vom 23. Mai 2023

Die Verordnung wurde nach Nr. 2.2 der Veröffent-
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt 
Nr. 272 vom 31. Mai 2023 bekannt gemacht. 
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